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Digital Innovation Hub Düsseldorf/Rheinland GmbH – 
Jahresabschluss zum 31.12.2020 

Die Gesellschafterversammlung der Digital 
Innnovation Hub Düsseldorf/Rheinland GmbH 
hat am 17.06.2021 den Jahresabschluss zum 
31.12.2020 mit dem uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers fest
gestellt und beschlossen, den Jahresüberschuss 
der Digital Innnovation Hub Düsseldorf/
Rheinland GmbH auf neue Rechnung vorzu
tragen. 



 


Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen 
in der Verwaltung der Digital Innnovation 
Hub Düsseldorf/Rheinland GmbH, Spedition
straße 15a, 40221 Düsseldorf zur Einsichtnahme 
aus. 



Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses ein
schließlich des Lageberichts jeweils zum 
31.12.2020 der Digital Innnovation Hub Düssel
dorf/Rheinland GmbH nach handelsrechtlichen 
Grundsätzen sowie die Prüfung der Ordnungs
mäßigkeit der Geschäftsführung gem. § 53 
HGrG beauftragte Ruhrtal-Revision GmbH Wirt
schaftsprüfungsgesellschaft hat am 17.05.2021 
folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 









„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES 
UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die Digital Innovation Hub 
Düsseldorf/Rheinland GmbH, Düsseldorf 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresschluss der Digital 
Innovation Hub Düsseldorf/Rheinland GmbH, 
Düsseldorf, – bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2020 und der Gewinn und Ver
lustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie 
dem Anhang, einschließlich der Darstellung der 
Bilanzierungs und Bewertungsmethoden – 
geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebe
richt der Digital Innovation Hub Düsseldorf/




 

Rheinland GmbH, Düsseldorf, für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2020 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

–	 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in 
allen wesentlichen Belangen den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handels
rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ord
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft 
zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertrags
lage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2020 und 








–	 vermittelt der beigefügte Lagebericht insge
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen 
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chan
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 





Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass 
unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss
prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers 






für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks 
weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 
Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung 
mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unse
re sonstigen deutschen Berufspflichten in Über
einstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 






Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 
und des Aufsichtsrats für den Jahresab
schluss und den Lagebericht 



Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Überein
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab
sichtigten – falschen Darstellungen ist. 













Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
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anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei
ten entgegenstehen. 







Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 













Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Über
wachung des Rechnungslegungsprozesses der 
Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresab
schlusses und des Lageberichts. 





Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstel
lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön
nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultie
ren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könn
te, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lage
berichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei
dungen von Adressaten beeinflussen. 














Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes 
Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

–	 identifizieren und beurteilen wir die Risiken 
wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab
sichtigter – falscher Darstellungen im Jahres




abschluss und im Lagebericht, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungs
nachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs
urteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentli
che falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtig
te Unvollständigkeiten, irreführende Darstel
lungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können. 









–	 gewinnen wir ein Verständnis von dem für 
die Prüfung des Jahresabschlusses relevan
ten internen Kontrollsystem und den für die 
Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkeh
rungen und Maßnahmen, um Prüfungshand
lungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht 
mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil über die 
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft 
abzugeben. 






–	 beurteilen wir die Angemessenheit der von 
den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver
tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre
tern dargestellten geschätzten Werte und 
damit zusammenhängenden Angaben. 




–	 ziehen wir Schlussfolgerungen über die 
Angemessenheit des von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungs
grundsatzes der Fortführung der Unterneh
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der 
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der 
Gesellschaft zur Fortführung der Unterneh
menstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu 
dem Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 
Angaben im Jahresabschluss und im Lagebe
richt aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser jeweili
ges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir zie
hen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestä
tigungsvermerks erlangten Prüfungsnachwei
se. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei
ten können jedoch dazu führen, dass die 
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht 
mehr fortführen kann. 
















–	 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den 
Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jah
resabschluss die zu Grunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhält
nissen entsprechendes Bild der Vermögens , 
Finanz und Ertragslage der Gesellschaft ver
mittelt. 







–	 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts 
mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent
sprechung und das von ihm vermittelte Bild 
von der Lage des Unternehmens. 



–	 führen wir Prüfungshandlungen zu den von 
den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht 
durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei ins
besondere die den zukunftsorientierten 
Angaben von den gesetzlichen Vertretern 
zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ablei
tung der zukunftsorientierten Angaben aus 
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prü
fungsurteil zu den zukunftsorientierten Anga
ben sowie zu den zu Grunde liegenden 
Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abweichen. 








Wir erörtern mit den für die Überwachung Ver
antwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie 
bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließ
lich etwaiger Mängel im internen Kontroll
system, die wir während unserer Prüfung fest
stellen. 








Sonstige gesetzliche und andere rechtliche 
Anforderungen 

Erweiterung der Abschlussprüfung gemäß § 53 
Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) 
Wir wurden aufgrund der Gesellschafterstruktur 
von dem Aufsichtsrat mit einer Erweiterung der 
Abschlussprüfung nach § 53 Haushaltsgrund
sätzegesetz (HGrG) beauftragt. Hierzu sind im 
Rahmen der Jahresabschlussprüfung auch die 
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu 
prüfen sowie die wirtschaftlichen Verhältnisse 
darzustellen. 



Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 
und des Aufsichtsrats 

Die gesetzlichen Vertreter sind zum sorgsamen 
Umgang mit den ihnen anvertrauten Mitteln und 
zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit 
des Unternehmens in öffentlicher Verantwor
tung in besonderem Maße verpflichtet. Daher 
ist bei § 53 HGrG unterliegenden Unternehmen, 
unabhängig von der Rechtsform und Größe, 
auch ein nach den Verhältnissen des Einzelfalls 
angemessenes Risikofrüherkennungssystem 
einzurichten. 



Verantwortung des Abschlussprüfers 

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem 
IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über 
die Erweiterung der Abschlussprüfung nach 
§ 53 HGrG durchgeführt. Unsere Verantwor
tung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand 
der Beantwortung der Fragen zu würdigen, ob 
die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesent
lichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist 
es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die 
sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen 
der gesetzlichen Vertreter und die Geschäfts
politik zu beurteilen. Den Vorjahresempfehlun
gen wurde seitens der Geschäftsleitung Rech
nung getragen. 
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Im Rahmen der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit 
der Geschäftsführung nach § 53 HGrG haben 
wir auch festzustellen, ob die Geschäftsführung 
ein den Verhältnissen des Einzelfalls angemes
senes Risikofrüherkennungssystem eingerichtet 
hat und ob dieses geeignet ist, seine Aufgaben 
zu erfüllen. 



Dortmund, 17. Mai 2021 

Ruhrtal Revision GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Wolfram Pscherer 
Wirtschaftsprüfer 

Düsseldorf, den 10. August 2021 

Peter Hornik 
Geschäftsführer 

Ungültigserklärung 
eines Diestausweises 
der am 06.04.2018 vom Steueramt ausgestellte 
Dienstausweis von Frau Dagmar Czarnecki, 
Ordnungsziffer 22/0 wird hiermit für ungültig 
erklärt. 

Der Oberbürgermeister 

Baulandkataster wird nach Überarbeitung 
wiederveröffentlicht 

Die nachfolgende Bekanntmachung ist am 4. September 2021 auch durch Bereitstellung auf der 
städtischen Internetseite unter https://www.duesseldorf.de/bekanntmachungen.html#c155624 
öffentlich bekannt gemacht worden. Sie wird hier gem. § 9 der Hauptsatzung bekannt gemacht. 

Anlass 

Das Baulandkataster der Stadt Düsseldorf gibt 
einen Überblick über die Flächenpotentiale auf 
größeren Brachflächen und in kleineren Baulük
ken für Wohnen sowie für Büro, Gewerbe und 
Industrie im Stadtgebiet. Als Instrument des 
nachhaltigen Flächenmanagements trägt es 
dem im Baugesetzbuch verankerten Grundsatz 
des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden 
Rechnung, indem es Möglichkeiten der Innen
entwicklung aufzeigt. 





Das Baulandkataster soll Architekt*innen, Pro
jektentwickler*innen und Bauwilligen als Infor
mationsquelle und Entscheidungshilfe dienen 
und damit zu einer Aktivierung dieser Bauflä
chenreserven beitragen. 






Inhalt 

Das Baulandkataster besteht aus den Teilen 
„Wohnbauflächen“, „Gewerbeflächen“ und 
„Baulücken”. 

Bauflächen für Wohnen oder Büro/Industrie/
Gewerbe umfassen entweder mehrere Grund
stücke und stehen dann im Zusammenhang mit 
der Aufstellung eines Bebauungsplanes oder es 
handelt sich um größere Bauflächen, die nach 
der Darstellung im Flächennutzungsplan einer 
neuen Nutzung zugeführt werden sollen. 
Baulücken sind einzelne im Umfeld eines vor
handenen Bebauungszusammenhanges liegen
de Grundstücke, die ungenutzt oder minderge
nutzt sind. Sie wurden durch Luftbildauswertun
gen und Ortsbegehungen im Stadtgebiet ermit
telt. 

 









Das Baulandkataster wird unter der URL 
www.duesseldorf.de/baulandkataster einsehbar 
sein. Eine Kartenanwendung, in der die Flächen 
des Baulandkatasters dargestellt sind, ist in Pla
nung und soll zeitnah im Geoportal der Stadt 
Düsseldorf abrufbar sein. 



Das Baulandkataster erhebt keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit; es wird regelmäßig aktuali
siert werden. 



Restriktionen 

Aus dem Baulandkataster können keine pla
nungs- oder bauordnungsrechtlichen Ansprü
che, insbesondere auf Genehmigung eines Bau
vorhabens, abgeleitet werden. Eine Gewähr für 
eine konkrete Bebauung wird nicht übernom
men. Die Zulässigkeit einer konkreten Bebauung 
richtet sich nach den bauplanungs- und bauord
nungsrechtlichen Vorschriften, über die das 
Bauaufsichtsamt der Stadt auf der Grundlage 
eines eingereichten Antrages entscheiden wird. 
Unbekannt ist bei den erfassten Baulücken fer
ner, ob seitens der jeweiligen Grundstücksei
gentümer ein Veräußerungs- oder Verwertungs
interesse besteht. Aus der Nennung im Bauland
kataster kann dies nicht gefolgert werden. Aus 
















datenschutzrechtlichen Gründen wird lediglich 
angegeben, ob sich das Grundstück in privatem 
oder städtischem Besitz befindet. Die weiteren 
Informationen zum Grundstück, zur Bebauungs
möglichkeit, zur Eigentümerstruktur und sonsti
gen Rahmenbedingungen müssen von den 
Interessenten eigenständig ermittelt werden. 




Datenschutz: 

Die Landeshauptstadt Düsseldorf wird das über
arbeitete und aktualisierte Baulandkataster im 
Internet wiederveröffentlichen. Dabei hat sie 
alle datenschutzrechtlichen Anforderungen 
beachtet. Insbesondere sind Angaben über die 
Eigentumsverhältnisse, evtl. bestehende Miet-, 
Pacht- und sonstige Nutzungsverhältnisse, aber 
auch die Hausnummer nicht enthalten. Damit ist 
dem Datenschutz umfassend Rechnung getra
gen. 





Gemäß § 200 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 
(BGBl. I S. 2939) geändert worden ist hat der 
jeweilige Grundstückseigentümer ein Wider
spruchsrecht von einem Monat ab Bekannt
gabe der Veröffentlichungsabsicht gegen die 
Aufnahme seines Grundstückes in das Bauland
kataster. 






Der Widerspruch bedarf keiner Form, er kann 
auch mündlich eingelegt werden. Einen evtl. 
Widerspruch richten Sie bitte an: 

Landeshauptstadt Düsseldorf 
Der Oberbürgermeister 
Stadtplanungsamt 
Bereich 61/21 
40200 Düsseldorf. 

Später eingehende Widersprüche können nur 
insoweit Berücksichtigung finden, als die Strei
chung der Angaben ohne unverhältnismäßigen 
finanziellen und/oder technischen Aufwand 
möglich ist. 



Landeshauptstadt Düsseldorf 
Der Oberbürgermeister 

Im Auftrag 
Ruth Orzessek-Kruppa 
(Amtsleiterin) 

https://www.duesseldorf.de/bekanntmachungen.html#c155624
http://www.duesseldorf.de/baulandkataster
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Düsseldorfer Innovations- und Technologiezentrum GmbH –  
Jahresabschluss zum 31.12.2020




 

Die Gesellschafterversammlung der Düsseldor
fer Innovations- und Technologiezentrum 
GmbH hat den am 27.Mai 2021 festgestellten 
Jahresabschluss zum 31.12.2020 zur Kenntnis 
genommen und beschlossen. 



Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen 
im Verwaltungsgebäude des Life Science Cen
ter Düsseldorf, Merowingerplatz 1a, zur Ein
sichtnahme aus. 




Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts beauftragte Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft Dr. Brandenburg GmbH, 
Düsseldorf, hat am 23. April 2021 folgenden 
Bestätigungsvermerk erteilt: 



Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Düsseldor
fer Innovations- und Technologiezentrum 
GmbH, Düsseldorf bestehend aus der Bilanz 
zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. 
Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie 
dem Anhang, einschließlich der Darstellung der 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebe
richt der Düsseldorfer Innovations- und Techno
logiezentrum GmbH für das Geschäftsjahr vom 
01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 
geprüft. 






Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

–	 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in 
allen wesentlichen Belangen den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handels
rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ord
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft 
zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertrags
lage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 
2020 bis zum 31. Dezember 2020 und 








–	 vermittelt der beigefügte Lagebericht insge
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen 
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chan
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 





Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 



Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss
prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 






nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist 
im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim
mung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. 







Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 



Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für 
den Jahresabschluss und den Lagebericht 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Überein
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen beabsichtigten oder unbeabsich
tigten falschen Darstellungen ist. 













Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei
ten entgegenstehen. 









Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 













Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstel
lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön
nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultie
ren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könn
te, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lage
berichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei
dungen von Adressaten beeinflussen. 














Während der Prüfung üben wir pflicht
gemäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung



. Darüber hinaus 

–	 identifizieren und beurteilen wir die Risiken 
wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab
sichtigter – falscher Darstellungen im Jahres
abschluss und im Lagebericht, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungs
nachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs
urteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentli
che falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtig
te Unvollständigkeiten, irreführende Darstel
lungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können. 












–	 gewinnen wir ein Verständnis von dem für 
die Prüfung des Jahresabschlusses relevan
ten internen Kontrollsystem und den für die 
Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkeh
rungen und Maßnahmen, um Prüfungshand
lungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht 
mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksam
keit dieser Systeme der Gesellschaft abzuge
ben. 









–	 beurteilen wir die Angemessenheit der von 
den gesetzlichen Vertretern angewandten 
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Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver
tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre
tern dargestellten geschätzten Werte und 
damit zusammenhängenden Angaben. 




–	 ziehen wir Schlussfolgerungen über die 
Angemessenheit des von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungs
grundsatzes der Fortführung der Unterneh
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der 
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der 
Gesellschaft zur Fortführung der Unterneh
menstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu 
dem Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 
Angaben im Jahresabschluss und im Lagebe
richt aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser jeweili
ges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir zie
hen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestä
tigungsvermerks erlangten Prüfungsnachwei
se. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei
ten können jedoch dazu führen, dass die 
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht 
mehr fortführen kann. 
















–	 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den 
Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jah
resabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhält
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ver
mittelt. 







–	 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts 
mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent
sprechung und das von ihm vermittelte Bild 
von der Lage des Unternehmens. 



–	 führen wir Prüfungshandlungen zu den von 
den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht 
durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei ins
besondere die den zukunftsorientierten 
Angaben von den gesetzlichen Vertretern 
zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ablei
tung der zukunftsorientierten Angaben aus 
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prü
fungsurteil zu den zukunftsorientierten Anga
ben sowie zu den zugrunde liegenden 
Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abweichen. 








Wir erörtern mit den für die Überwachung Ver
antwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie 
bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließ
lich etwaiger Mängel im internen Kontroll
system, die wir während unserer Prüfung fest
stellen. 








Düsseldorf, 23. April 2021 

DR. BRANDENBURG ∙ 
WIRTSCHAFTSBERATUNGS-GMBH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ∙ 
Steuerberatungsgesellschaft 

(C.M. Eichler) 

Wirtschaftsprüfer 

(M. Schürmann) 

Wirtschaftsprüfer 

Öffentliche Sitzungen 

Haupt- und Finanzausschuss 
Montag, 6. September, 15 Uhr 
Rathaus, Plenarsaal, Marktplatz 2, 1. Etage 
Schriftführerin: Stefanie von Halen, 
Tel: 89-99890 

Bezirksvertretung 3 
Dienstag, 7. September 2021, um 17.00 Uhr 
Franz-Jürgens-Berufskolleg, Aula, 
Färberstraße 34 
Schriftführung: Marc Baumgarth, 
Tel.:89-93071 

Ausschuss für Gleichstellung 
Dienstag, 7. September, 17 Uhr 
Rathaus, Plenarsaal, Marktplatz 2, 1. Etage 
Schriftführerin: Johanna Becker, 
Tel: 89-93602 

Integrationsrat 
Mittwoch, 8. September, 16 Uhr 
Rathaus, Plenarsaal, Marktplatz 2, 1. Etage 
Schriftführerin: Larissa Orlovic, 
Tel: 89-23090 

Bezirksvertretung 6 
Mittwoch, 8. September, 17 Uhr 
PSD BANK Dome, DEG-Platz 1, 
Theodorstraße 281 
Schriftführerin: Christiane Hußmann, 
Tel: 89-93701 

Anregungs- und Beschwerdeausschuss 
Donnerstag, 9. September, 17 Uhr 
Rathaus, Plenarsaal, Marktplatz 2, 1. Etage 
Schriftführerin: Beate Kammler, 
Tel: 89-95610 

Bezirksvertretung 1 
Freitag, 10. September, 14 Uhr 
Rathaus, Plenarsaal, Marktplatz 2, 1. Etage 
Schriftführerin: Patrycja Kasperski, 
Tel: 89-96026 

Hinweis zu Sitzungsunterlagen 
Die Unterlagen zu den Sitzungen 
der Ausschüsse und Bezirksvertretungen 
finden Sie in der Regel sieben Tage jeweils 
vor Sitzungstermin unter 
www.duesseldorf.de/rat/ratsinfo. 

http://www.duesseldorf.de/rat/ratsinfo
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Öffentliche Zustellungen 
– Ordnungsamt – 

des Bescheides 5327 0005 1664 2209 SB 04 
vom 10.08.2021 an Dennis Sascha Aguilocho 
Souto, Grabfeldstraße 7, 97702 Münnerstadt 

des Bescheides 5327 0005 1601 4798 SB 02 
vom 19.07.2021 an Jozsef Kalanyos, Jud. Harg
hita 286, Sat. Cozmeni Com. Cozmeni, Rumä
nien 




des Bescheides 5327 0005 1635 8225 SB 65 
vom 13.08.2021 an Richard Owusu Sekyere, 
Käthe-Kollwitz-Straße 1, 51377 Leverkusen 

des Bescheides 5329 0005 0355 5223 SB 02 
vom 08.06.2021 an Fabian Ramirez Sandoval, 
Beethovenstraße 5, 40233 Düsseldorf 

des Bescheides 5327 0005 1633 2854 SB 52 
vom 09.07.2021 an Krasimir Gaytandzhiev, Gra
benstraße 46, 45964 Gladbeck 



des Bescheides 5327 0005 1646 1891 SB 54 
vom 23.07.2021 an Pouriya Babzartabi, Langs 
de Groeneweg 34, 6125 RK Obbicht, Niederlan
de 



des Bescheides 5329 0005 0358 8911 SB 57 
vom 09.08.2021 an George Päun, Brackeler 
Straße 5, 44145 Dortmund 

des Bescheides 5327 0005 1656 1950 SB 58 
vom 13.07.2021 an Nemio Tomasieehio, L. so 
Taranto 153, Torwo, Italien 

des Bescheides 5327 0005 1519 1519 8500 SB 
112 vom 21.07.2021 an Sevdalin Bubov, Ober
dießemer Straße 55, 47805 Krefeld 



des Bescheides 5329 0005 0363 8927 SB 81 
vom 12.08.2021 an Sascha Dennis Wischnewski, 
Mühlheimer Straße 41, 46045 Oberhausen 

des Bescheides 5327 0005 1645 7207 SB 116 
vom 16.07.2021 an Juan Haj Hamo, Kattestraat 
27/0002, 8520 Kuurne, Belgien 

des Bescheides 5327 0005 1608 5857 SB 119 
vom 08.07.2021 an Enver Nuha, Groenstraat 31, 
9700 Oudenhaarde, Belgien 

des Bescheides 5329 0005 0362 3857 SB 111 
vom 19.08.2021 an Sirine Agzenay, Kiefernstra
ße 29, 40233 Düsseldorf 



des Bescheides 5329 0005 0366 1848 SB 122 
vom 17.08.2021 an Luca Davide Vivona, Mero
wingerstraße 123, 40225 Düsseldorf 



des Bescheides 5191 0000 0502 0804 SB 80 
vom 13.07.2021 an Guoyi Jiang, Birkenstraße 
129, 40233 Düsseldorf 

des Bescheides 5327 0005 1634 7100 SB 122 
vom 28.06.2021 an Ronny Urbanek, Gleueler 
Straße 161, 50931 Köln 

des Bescheides 5329 0005 0364 3424 SB 121 
vom 10.08.2021 an Phil-Kevin Sell, Bergstraße 
13, 57610 Altenkirchen 

Die Bescheide können beim Ordnungsamt der 
Landeshauptstadt Düsseldorf, Erkrather Str 1-3, 
40233 Düsseldorf, Zimmer 110 eingesehen, 
bzw. in Empfang genommen werden. 

Mit der öffentlichen Zustellung werden Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. 

„Düsseldorfer Amtsblatt“ – Offizielles 
Amtsblatt der Landeshauptstadt Düsseldorf 

Herausgeber: 
Der Oberbürgermeister,  
Amt für Kommunikation Marktplatz 2,  
40213 Düsseldorf







 

Verantwortlich: Kerstin Jäckel-Engstfeld
 
Redaktion und Anzeigen: Markus Schülke
 
Telefon 89-93135, Fax: 89-94179
 
amtsblatt@duesseldorf.de; 
Internet: www.duesseldorf.de 

Druck und Vertrieb: 
Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH
 
Zülpicher Str. 10, 40196 Düsseldorf
 
Produktmanagement: Petra Forscheln
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kundenservice@rbzv.de 











www.duesseldorf.de 

mailto:amtsblatt@duesseldorf.de
http://www.duesseldorf.de
mailto:kundenservice@rbzv.de
http://www.duesseldorf.de


Amtliche Bekanntmachungen | Ausgabe 35 | 4. September 2021 Seite 7 

Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft –  
Jahresabschluss zum 31.12.2020




 

„Die Hauptversammlung der Industrieterrains 
Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft hat den 
am 30.08.2021 festgestellten Jahresabschluss 
zum 31.12.2020 zur Kenntnis genommen. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen 
im Verwaltungsgebäude Düsseldorf-Reisholz, 
Henkelstraße 164, zur Einsichtnahme aus. 

Prüfungsurteile 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts beauftragte Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft DWP AG Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft, Düsseldorf, hat am 
04.06.2021 folgenden uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt: 




„Wir haben den Jahresabschluss der Industrie
terrains Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft 
- bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 
31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, ein
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs
und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der Industrie
terrains Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis 
zum 31. Dezember 2020 geprüft. 








Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent
lichen Belangen den deutschen, für Kapitalge
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor
schriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzla
ge der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 
sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 
2020 und vermittelt der beigefügte Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen 
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chan
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 











Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 



Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss
prüfung sowie unter ergänzender Beachtung 
der International Standards on Auditing (ISA) 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach die
sen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist 








im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim
mung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 







Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Überein
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab
sichtigten – falschen Darstellungen ist. 













Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei
ten entgegenstehen. 









Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 













Verantwortung des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstel
lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön
nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultie
ren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könn
te, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lage
berichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei
dungen von Adressaten beeinflussen. 














Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) enthält unter https://www.idw.de/idw/
verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/
hgb-ja-non-pie eine weitergehende Beschrei
bung der Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestand
teil unseres Bestätigungsvermerks. 

 
 





Düsseldorf, 31. August 2021 

Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz 
Aktiengesellschaft 

der Vorstand 
Manfred Kornfeld 
Dipl.-Ing. Ekkehard Vinçon 

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie
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